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DER SCHWEIZER SAMMLER
UND FAMILIENFORSCHER

Le Collectionneur et généalogiste suisse

Bücher, Ex-libris, Graphik, etc.

Organ der
Schweizer Bibliophilen Gesellschaft, der
Vereinigung Schweiz. Bibliothekare und
der Schweiz. Gesellschaft für Familien¬

forschung

Livres, Ex-libris, Estampes, etc.

Organe de la
Société suisse des bibliophiles, de

l'Association des Bibliothécaires suisses
et de la Société suisse d'études

généalogiques
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Soll ein altes Buch aufgeschnitten werden?

Diese Frage wurde aus bibliophilen Kreisen an uns gestellt
und wir haben in unserem Bernerabend letzthin kurz darüber
diskutiert. Wir waren der Ansicht, dass ein Buch in der Regel in
lesebereitem Zustand in der Bibliothek des Sammlers stehen soll.
Unaufgeschnittene Bücher zeigen, dass der Besitzer auf den Inhalt
keinen oder wenig Wert legt, dass er diese Bücher nicht liest,
dass er sie nur ihres Einbandes oder ihrer Seltenheit wegen
erworben hat. Das zeugt von einem Mangel an Achtung vor dem

Schriftsteller, vor dem Gehalt des Buchwerkes.
Es gibt freilich auch Fälle, in denen ein altes unaufgeschnitten

ererbtes Exemplar unberührt gelassen und pietätvoll in dem

Zustande, in dem es vielleicht schon durch einige Generationen
weitergegeben wurde, für die Nachwelt aufbewahrt werden darf. Da der
Antiquariatshandel unbeschnittene Exemplare mit vollem Papierrand

höher bewertet als beschnittene Exemplare wird der Bibliophile

diesen Wert unter Umständen auch nicht gerne zerstören
wollen. Doch wird er in diesem Falle den Text und Inhalt durch
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